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§ 75 StVG Soziale Betreuung
 StVG - Strafvollzugsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Die Strafgefangenen sind anzuleiten, Beziehungen zu ihren Angehörigen zu pflegen, soweit dies ohne

Beeinträchtigung des geordneten Dienstbetriebes in der Anstalt möglich und soweit zu erwarten ist, daß dies die

Strafgefangenen günstig beeinflussen, ihr späteres Fortkommen fördern oder sonst für sie von Nutzen sein

werde.

2. (2)Die Strafgefangenen sind auch anzuleiten, für die Betreuung ihres Vermögens Vorsorge zu treffen. Ihre darauf

gerichteten Bemühungen sind auf ihr Ansuchen im Zusammenwirken mit den zuständigen Behörden und Stellen

der freien Wohlfahrtspflege mit Rat und Tat zu unterstützen.

3. (3)Die Strafgefangenen sind über die Möglichkeiten und Vorteile der freiwilligen Weiterversicherung und

Höherversicherung in der Sozialversicherung zu belehren. Für die Entrichtung von Beiträgen zur

Sozialversicherung dürfen die Strafgefangenen auch Gelder verwenden, die ihnen sonst für die Verschaffung von

Leistungen im Strafvollzuge nicht zur Verfügung stehen.

4. (4)Die Strafgefangenen sind erforderlichenfalls ferner anzuleiten, Vorsorge zu treffen, daß ihnen nach ihrer

Entlassung Unterkunft und Arbeit zur Verfügung stehen. Ihre darauf gerichteten Bemühungen sind auf ihr

Ansuchen im Zusammenwirken mit den für die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung zuständigen Behörden

sowie den Stellen der freien Wohlfahrtspflege mit Rat und Tat zu unterstützen.
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